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7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern;
Abstimmung mit den Regionalen Planungsverbänden

Anlaoen

Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 25.02.2011
7. Ausbauplan - Dringlichkeitsliste (Entwurf Stand 09.02.2011)
Hinweise der Obersten Baubehörde (Stand 08.02.201 1)

Durchwahl-Nr.

0911t231-5304
Herr Maurer

Datum

08.03.2011

S.zt- c5r\\,
e oBnr. 

1' \/ !rY-,' ,_ 

lrq*6

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit oben genanntem Schreiben beteiligt uns die Regierung von Mittelfranken im Verfahren zur
Aufstellung des 7. Ausbauplans für Säatsstraßen. Es ist beabsichtigt, dass der planungsaus-
schuss die gewünschte Stellungnahme in seiner Sitzung am 23.05.2ö1t bescntießt. Zur Vorbe-reitungbitten*irr@rng 

_.
bis 21 .04.2011, I

ob es von lhrer Seite Einwände oder Anregungen gibt. Auf die von Regierung und Oberster Bau-
behörde näher beschriebene Vorgabe, dass nur kostenneutrale Anderüngen mogticfr sind, dürfen
wir nochmals besonders hinweisen.

Die kreisangehörigen Gemeinden informieren wir mit gesonderten Schreiben über den Ausbau-
plan und biiten diese, eine eventuelle Stellungnahme in Abdruck auch an das jeweilige Landrats-
aml zu senden. Wir wären dankbar, wenn diese Stellungnahmen in die Außärungen der Land-
ratsämter einbezogen werden könnten.

Mit frgühdlichen Grüßen
lm {ufflag

J /oa-----.-r-
Mdurer

GSF
Textfeld
Anlage 2
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I ndustrieregion Mittelfranken
Hauptmarkt 18/lV

90317 Nürnberg

lhr Zeichen
lhre Nachricht vom

7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern;
Abstimmung mit den Regionalen planungsverbänden

Anlaqen
o f . Ausbauplan - Entwurf Dringrichkeitsriste - nach Region. Hinweise zur Aufstellung des 7. Ausbauplans

(Stand: 08.02.201 1)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ministerrat hat in seiner sitzung vom 04.09 .2007 beschlossen, den dezeit geltenden 6. Ausbau-plan für die staatsstlaßen in Bayern zum Ablauf der 1. Dringlichkeit im lani zor 0 fortzuschreiben undeinen aktualisierten 7' Ausbauplan aufzustellen. Zwischenzäittich hat die oberste Baubehörde einenEntwurf des Ausbauplans erarbeitet. Die Projekte des neuen Ausbauplans wurden dabei nach Dring-lichkeiten sortiert in einer Liste zusammengestellt (,,Dringlichkeitsliste;'). Äno"itino"n Sie den Entwurfder Dringlichkeitsliste für die Industrieregion Mittelfranke-n. Zudem erhälten Sie eine Zusammenstel-
lung mit Hinweisen zur Aufstellung des 7. Ausbauplans.

Entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 03.08.2010 ist der Entwurf der Dringlichkeitsliste
mit den Regionalen Planungsverbänden abzustimmen.

Wir sind von der Obersten Baubehörde aufgefordert, die Dringlichkeitslisten mit den Regionalen pla-
nungsverbänden abzustimmen.

Wir bitten deshalb um Prüfung, ob die Dringlichkeitseinstufung der aufgelisteten projekte den aus re-gionaler Sicht gewünschten Prioritäten entspricht. Soweit dieJ im Einzättatt nicht zutiifft, können Sie
den kostenneutralen Tausch von Projekten in ihrer räumlichen Zuständigkeit anbieten. Dieser Tausch
beschränkt sich auf die in der Dringlichkeitsliste genannten Projekte. De-r vorgegebene Finanzrahmen
der einzelnen Dringlichkeiten in der jeweiligen Region ist zwingend einzuhaltän. Oies bedeutet, dass
das Vorziehen von Projekten in eine höhere Dringlichkeit nur mit dem Zurücksetzen von Maßnahmen

Briefanschrift Dienstgebäude Weiteres Dienstgebäude Telefon 0981 S3-O öffenfliche Verkehrsmittel
Postfach 6 06, 91511 Ansbach Promenade 27 BischolMeiser-Sir. 2/4 Telefax 0981 53-1206 und 53-14s6 Bushaltestellen Schtossplatzwejtere Gebäudeteile E'Mail poststelle@reg-mfr.bayern.de oder Bahnhof dei stadt- undFrachtanschrift F Flügelbau Internet Ra^i^^.rinia^
Promenade 27,91522 Ansbach Th Thörmerhaus http://www.regierung.mittelfranken.bavern.de

Regierung von Mittelfranken . postfach 6 06 . 91511 Ansbach

Flanungsverband
lndustriere$lsn Mit|elfrankeß

2 8. FE8. 2013

eingegangen

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) E-Mair: heinrich.schmidt@reg_mfr.bayern.de
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in vergleichbarer Kostengröße in die entsprechende nachrangige Dringlichkeit rnöglieh ist. Der
Tausch sollte nieht zu tasten des Anteils der Ausbauprojekte in der Region gehen und fachlich be-
gnündet werden.

Wir weisen engänzend darauf hin, dass Streckenabsehnitie im Beneieh von Prolekten, die infolge der
Bewertung nieht in den neuen Ausbauplan aufgenommen wurden, während der Laufzeit des Ausbau-
plans nur durch einfache Ausbauten und Maßnahmen der Bestandserhaltuns verbessert wenden
können.

Um eine Einarbeitung der Stellungnahmen in den Ausbauplan im vorgegebenen Zeitraum zu ermögli-
ehen, bittet uns die Oberste Baurbehörde um Rückantwort bis Freitag, 15. April 2A11.
Wir bitien uns deshalb baldmöglichst die Steilungnahme des Regionalen Planungsverbandes zum
Entwurf des T.Ausbauplanes für die Staatsstraßen zu übersenden.

Bei der Beratung im Regionalen Planungsverband stehen wir gerne n'lit dem Staatlichen Bauamt
Nürnberg für Erläuterungen zur Verlügung.
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7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern
Hinweise zur Aulstelluno

1 Ausbauplanung für die Staatsstraßen in Bayern

Der Ausbauplan für die Staatsstraßen wurde 1970 erstmals aufgestellt und seit-
dem regelmäßig fortgeschrieben. Der bislang geltende 6. Ausbauplan wurde
1999i2000 aufgestellt und trat zum 01 .01 .2001 in Kraft, Der Ausbauplan stellt die
Ausbauziele im staatsstraßenbau maßnahmenbezogen dar, hat aber - im Gegen_

satz zum Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen - keine Gesetzeskraft.

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 04.0g.2007 beschlossen, den derzeit
geltenden 6. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern zum Ablauf der 1. Dring-

lichkeit im Jahr 2010 fortzuschreiben und einen aktualisierten 7. Ausbauplan auf-

zustellen.

Zwischenzeitlich wurde von der Obersten Baubehörde ein Entwurf des Ausbau-
plans erarbeitet. Die Projekte des neuen Ausbauplans wurden dabei nach Dring-

lichkeiten sortiert in einer Liste zusammengestellt (,,Dringlichkeitsliste,,), die diesem
Schreiben beiliegt.

Entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 03.08.2010 ist dieser Entwurl
mit den Regionalen Planungsverbänden abzustimmen. Diese erhalten die Mög-
lichkeit, wirtschaftliche Projekte aus dem eigenen Bereich kostenneutral mit ande-
ren Projekten ihrer räumlichen Zuständigkeit zu tauschen, wobei dieser Tausch
nicht zu Lasten des Anteils der Ausbauprojekte gehen sollte.

2 Bewertungsvertahren

Wie bereits bei der Aufstellung des derzeitigen 6. Ausbauplans für die Staatsstra-

ßen in Bayern, wird auch beider Aufstellung des 7. Ausbauplans ein gesamtwirt-

schaftliches Bewertungsverfahren angewandt. Dieses ermöglicht eine Dringlich-

keitsreihung der erwogenen Projekte nach bayernweit einheitlichen und objektiven

Kriterien.

stancl: 0E.02.2011 SeIGT vonl3--



7. Ausbauplan lür die Staatsstraßen in Bayern
Hinweise zur Aufstellunq

Oberste Baubehörde im
des Innern

Das Bewertungsverfahren setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
o Nutzen-Kosten-Analyse

o Umweltrisikoeinschätzung(URE)

. Raumwirksamkeitsanalyse (RWA)

Die Kernkomponente des Bewertungsverfahrens stellt die Nutzen-Kosten-Analyse

dar. Hier werden die durch das betrachtete StraBenbauprojekt hervorgerufenen
Wirkungen (Projektnutzen) im Vergleich der Fälle ohne bzw. mit projekt in Form
von Geldbeträgen ermittelt und dem Investitionsmittelbedarf lür das projekt (pro-
jektkosten) gegenübergestellt, Mit der Bildung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses

(NKV) wird das Bewertungsergebnis auf einen Zahlenwert reduziert. Der Vergleich
mehrerer Projekte über das NKV erlaubt eine Dringlichkeitsreihung und eine Ab-
schätzung, welcher Nutzen mit den Straßenbauinvestitionen zu erwarten ist. Dabei
gelten Projekte ab einem NKV von 1,0 volkswirtschaftlich betrachtet grundsätzlich

als bauwürdig,

In die Nutzen-Kosten-Analyse fließen die folgenden projektnutzen ein:
o Veränderung der Erneuerungs- und Unterhaltskosten
. Veränderungder Fahrzeugvorhaltungskosten

. Veränderung der Betriebskosten

. Veränderung der Erreichbarkeit

o Veränderung der Verkehrssicherheir

o Veränderung der Geräuschbelastungen

. Veränderung der Schadstoffbelastungen und Klimagase

. Veränderung der Trennwirkungen

e VeränderungderFlächenverfügbarkeit

' Nachrüstung bestehender straßen in wasserschutzgebieten
. Förderung des Radverkehrs

. Erhaltung der Artenvielfalt

o Raumordnungsaspekte

o Veränderung des Erholungs- und Freizeitwertes

Die Nutzen-Kosten-Analyse basiert auf bundesweit zum Einsatz kommenden Ver-
fahren (Bewertungsverfahren zur Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans,



7. Ausbauplan lür die Staatsstraßen in Bayern
Hinweise zur Aufstelluno

Oberste Baubehörde im
des Innern

Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen - EWS) und wur-
de bereits beider Aufstellung des 6, Ausbauplans verwendet.

Allerdings lassen sich nicht alle Projektwirkungen in monetären Größen darstellen.
Deshalb umfasst das Bewertungsverfahren als weitere, nicht monetäre Kompo-
nenten eine Umweltrisikoeinschätzung (URE) und eine Raumwirksamkeitsanalyse
(RWA):

o Die URE dient zur Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange bei

umweltkritischen Projekten. Dazu wird in einer Raumanalyse das Umweltrisi-
ko für den Projektraum ermittelt. Je nach Höhe des Umweltrisikos sind bei-

spielsweise der naturschutzfachliche Vermeidungs- und Kompensationsauf-

wand des Projektes zu erhöhen oder umweltgerechtere Varianten zu untersu-
chen. Neben dem Umweltrisiko für den Projektraum fließt auch die voraus-

sichtliche Flächenversiegelung durch das Projekt in die Betrachtung der URE

ein. Je höher das Umweltrisiko des Projektraums und je höher die Flächen-
versiegelung pro Kilometer, desto umweltkritischer ist das projekt.

' lm Rahmen der RWA sollen raumordnerisch bedeutsame Projekte idenfffiziert
werden' Ziel ist die Verbesserung der Erreichbarkeit und damit der Standort-
bedin gu ngen der Teilräume, insbesondere der strukturschwachen Räu me.
Die raumordnerische Relevanz eines projektes (= Ergebnis der RWA) ist da_

beiabhängig von der Verbindungsfunktionsstufe der straße (d.h. welche
Zentralen Orte mit der StraBe verbunden werden) und der Strukturstärke des
Raums, in dem sich das Projekt befindet, Je höher die Verbindungsfunktions-

stufe einer Straße und je strukturschwächer ein Raum ist, desto höher ist die
raumordnerische Relevanz des projektes.

Die Ergebnisse der Nutzen-Kosten-Analyse, der Umweltrisikoeinschätzung und

der Raumwirksamkeitsanalyse sowie der Projektsstand sind ausschlaggebend für

die Dringlichkeitseinstuf ung des Projektes.



7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern
Hinweise zur Aufstellung

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des lnnern

3 Projektmeldungen

Bei der Fortschreibung des Ausbauplans wurden insgesamt 982 Projekte und Va-

rianten mit einem Gesamtvolumen von etwa 4,50 Mrd. € brutto betrachtet, um

Wirkungen von benachbarten Projekten zu ermitteln, wurden einige Projekte zu-

dem zusammen mit anderen Projekten bewertet (Zusammenbewertung). Insge-

samt wurden damit rund 1000 Projektbewertungen durchgef ührt.

ln den Ausbauplan werden nur Projekte mit Gesamtkosten über 1,0 Mio. € brutto

und spezifischen Kosten von über 0,5 Mio. € pro Kilometer aufgenommen. Kleine-

re Projekte bzw. einfache Ausbaumaßnahmen mit geringeren Kosten pro Kilome-

ter werden außerhalb des Ausbauplans abgewickelt,

Bei den Projekten des Ausbauplans kann zwischen sechs Projekttypen unter-

schieden werden:

. Ausbauprojekte:

o Ausbau (AUS)

o Bahnübergangsbeseitigung (BUE)

o Bauwerkserneuerung (BRU)

. Neubauprojekte

o Ortsumfahrung (OU)

o Verlegung (VER)

o Neubau (NEU)

Bei dem in der Dringlichkeitsliste mit,,ZUS'bezeichneten Projekttyp wurden meh-

rere Einzelprojekte zusammen bewertet, bei denen eine gegenseitige verkehrliche

Wirkung erwartet wurde.

4 Finanzrahmen, Dringlichkeitsstufen und regionale Vertei-
lung

Der Ausbauplan ist kein Haushaltsplan. Er stellt als ein vom Ministerrat zu be-

schließendes Maßnahmenpaket die Vorgabe für die Straßenbauverwaltung dar,

Stand: 08.02.2011 Seite 6 von'13



7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern Oberste Baubehörde im
schen Staatsminislerium des Innern

für welche Projekte in den kommenden Jahren die planerischen und rechtlichen

Grundlagen zu schaffen sind und - bei Bereitstellung entsprechender Haushalts-

mittel - die bauliche Umsetzung erfolgen soll. Mit den Festlegungen zum finanziel-

len und zeitlichen Rahmen des Ausbauplans sind keine Vorfestlegungen für künf-
tige Haushalte verbunden.

Insgesamt wurden 668 Projekte in den Entwurf der Dringlichkeitsliste des Ausbau-
plans aufgenommen. Sie umfassen ein Investitionsvolumen von 3,19 Mrd. € brut-

to, wovon 2,99 Mrd. € brutto vom Land zu tragen sind. Nicht im Ausbauplan aufge-
listet sind bewertete Projekte, die zwischenzeitig fertig gestellt sind oder nicht

mehr weiterverfolgte Projektvarianten darstellen, deren Realisierung nicht mehr in

staatlicher Baulast vorgesehen ist, für die kein Bedarf mehr besteht oder die in der

bewerteten Form für den Freistaat nicht bauwürdig sind.

In den Ausbauplan wurden Ausbauprojekte mit einem Nutzen-Kosten-Verhältnis

s 1,0 nur dann aufgenommen, wenn gleichzeitig eine hohe raumordnerische Rele-
vanz ermittelt wurde. Bei diesen Projekten ergibt sich die Wirtschaflichkeit aus der
hohen raumordnerischen Relevanz, die sich jedoch als nicht monetäre Bewer-
tungsgröße im Nutzen-Kosten-Verhältnis nicht widerspiegeln lässt. Allerdings
müssen bei diesen Projekten die Kosten und dazu auch die Standards reduziert
werden.

Entsprechend den Ansätzen des aktuell geltenden Ausbauplans sind für die Auf-
nahme der Projekte in die jeweiligen Dringlichkeitsstufen des 7. Ausbauplans ein
{inanzielles Projektvolumen von 100 Mio. € pro Jahr zugrunde gelegt.

In systematischer Forlführung der bisherigen Ausbaupläne soll auch der neue

Ausbauplan eine 1. Dringlichkeit enthalten, die die Jahre 2011 bis 2020 umfasst

und in der die vordringlichsten Projekte aufgenommen werden. Darüber hinaus

wird eine Planungsreserve (1. Dringlichkeit Reserve) mit einem zeitlichen Um-

lang von jeweils fünf Jahren (2021 bis 2025) angesetzt. Die weiteren als wirt-

schaftlich erachteten Projekte werden in die 2. Dringlichkeit aufgenommen, deren

Realisierung erst nach 2025 vorgesehen ist,

Stand: 08.02.2011 s-eäe7 von i:t-



7. A*rsbauplan für die Stäatsstraßen in Bayern Oberste Baubehörde im
sehen Staatsrninisterium des Innern

Die Einstu{ung der Frojekte in die einzeinen Dringlichkeiten erfolgt in Abhängigkeit

voni frQebnis der Projektbeweriung. tJngeachtet des Frgebnisses der Bewertung

saii*ri jedoeh Frolekte des 6" Ausbauplans, {ür die ein bestandskrättlger planfest-

slellunEsbesehluss voriiegt bzw, die sich in einem laujenden Flanfeststellungsver-

fahren befinden, sowie Frojekte, die bereits baulieh begonnen sind, in die 1. Dring-

lichkeii des 7" Ausbauplans aufgenonnrner: werden (,,Frojekte mlt weit fortEeschrit-

tanem Pro.jekistand").

Die h4ittelzuordnung auf die einzelnen Regierungsbezirke orientiert sich - wie

beirn 6. Ausbauplan - vor aiienr an den Streekenlängen und den Fahrleistungen

aul sen Staatsstraßen in den einzelnen Regierungsbezirken (siehe Abbiidung 1),

Innerhalb der Regierungsbezirke sind die Ergebnisse der Projektbewertung (Nut-

zen-Kosten-Anaiyse, Raurnwirksarnkeitsanalyse, Umweltrisikseinschätzung) aus-

schlaggebend lür die Dringlichkeitseinstuf ung.

!nnerhalb der Regierungsbezirke und der einzelnen Dringlichkeitsklassen wurde

versucht, ein ausgewogenes verhältnis zwisehen Ausbau- und Neubauprojekten

zu erreichen. Dabei wurde grundsätzlich ein Verhältnis Ausbau zu Neubau von

45 : 55 anEestrebt.

Abbildung 'l: Verkehriiehe Strukturdaten und lvlittelvedeilung 6. Ausbauptan
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7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern Oberste Baubehörde im
Hinweise zur Aufstellung Bayerischen Staatsministerium des Innern

5 Dringlichkeitsliste

Der Entwurf der Dringlichkeitsliste des 7. Ausbauplans ist als Anlage diesem
Schreiben beigefügt. Die Projekte sind nach Regierungsbezirk und Dringlichkeit
geordnet.

Abbildung 2 zeigt die Verteilung der ab 201 1 angesetzten Investitionen für die pro-

jekte der 1. Dringlichkeit des 7. Ausbauplans auf die einzelnen Regierungsbezirke.

6 Einbindung der Regionalen planungsverbände

Entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 03.08.2010 ist der Entwurl der

Dringlichkeitsliste mit den Regionalen Planungsverbänden abzustimmen.

Die Regionalen Planungsverbände werden gebeten zu prüfen, ob die in der Dring-

lichkeitseinstufung der aufgelisteten Projekte den aus regionaler Sicht gewünsch-

ten Prioritäten entspricht. Soweit dies im Einzelfall nicht zutrifft, können die Regio-

nalen Planungsverbände den kostenneutralen Tausch von Projekten in ihrer räum-

lichen Zuständigkeit anbieten. Dieser Tausch beschränkt sich auf die in der Dring-

lichkeitsliste genannten Projekte. Der vorgegeben Finanzrahrnen der einzelnen

? Lr"ä
+i*-3t\ad

Kosten Land brutto

[Mio. €']

Anteil

l%l

Verhältnis

Ausbau : Neubau

Oberbayern 259,5 25,5 44:56
Niederbayern 141,5 13,9 19:81
Oberpfalz 131,4 12,9 44:56
Oberfranken 111,4 10,9 44 :56
Mittelfranken 115,9 11,4 45:55
Unterfranken 134,4 13,2 48:52
Schwaben 124,4 12,2 46 :54
Bayern gesamt 1 .019,5 100,0 42:58

zen aus

Abbildung 2: Verteilung der Kostenansätze der 1. Dringlichkeit des 7. Ausbauplans
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Oberste Baubehörde im
des Innern

Dringlichkeiten in der jeweiligen Region ist dabei zwingend einzuhalten. Dies be-
deutet, dass das Vorziehen von Projekten in eine höhere Dringlichkeit nur mit dem
Zurücksetzen von Maßnahmen in vergleichbarer Kostengröße in die entsprechen-
de nachrangige Dringlichkeit möglich ist. Der Tausch sollte nicht zu Lasten des
Anteils der Ausbauprojekte in der Region gehen und ist fachlich zu begründen.

Die Abstirnmung mit den Regionalen Planungsverbänden wird durch die Sachge-
biete 31 ,,Straßenbau" der jeweiligen Bezirksregierung durchgeführt. Diese stehen
den Regionalen Planungsverbänden bei Beratungen für Erläuterung en zur Verfü-
gung.

um eine Einarbeitung der Stellungnahmen in den Ausbauplan im vorgegebenen

Zeitraum zu ermöglichen, benennt die Bezirksregierung (Sachgebiet 31) einen
Termin bis zu dem die Regionalen Planungsverbände ihre Stellungnahmen und

Tauschvorschläge an die Regierungen zu melden haben. Die Regierungen wer-
den anschließend die gesammelten Vorschläge der Regionalen Planungsverbän-

de der Obersten Baubehörde zur Entscheidung vorlegen.

7 Weiteres Vorgehen

Nach der Behandlung der Vorschläge der Regionalen planungsverbände, wird
dem Ministerrat im sommer der endgültige Entwurf zur Entscheidung vorgelegt.
Der Ausbauplan soll dann rückwirkend zum 01 .01.2011 in Kraft treten.

I Abwicklung

Streckenabschnitte im Bereich von Projekten, die infolge der Bewertung nicht in

den neuen Ausbauplan aulgenommen wurden, können während der Laufzeit des
Ausbauplans nur durch einfache Ausbauten und Maßnahmen der Bestandserhal-

tung verbessert werden.



7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern Oberste Baubehörde im
Hinweise zur Aufstellung Baverischen Staatsministerium desinnern

Die Wirtschaftlichkeit der Projekte des Ausbauplans wird bei der Abwicklung ver-
folgt. Insbesondere bei markanten Überschreitungen des angesetzten Kostenrah-

mens oder wesentlichen planerischen Anderungen, die Einlluss auf die Wirtschaft-
lichkeit eines Projektes haben, wird eine Nachbewertung des jeweiligen projektes

durchgeführt, die zu einer Anderung der Priorität des Projektes führen können.

Stand: u8.uz.zull Seite il von t3



7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern

I Anmerkung zur Dringlichkeitsliste

1. Sortierunq der Liste

Die Sortierung der Projekte in der Liste erlolgt nach

. Dringlichkeit

. Bewertungsergebnis

2. f:p
Die spalte ,,Typ" steht für projekttyp und kennzeichnet die Art des projek-

tes. lm Zusammenhang mit der Bewertung erfolgte eine Zuordnung der
Projekte zu einem Projekttypen:

. Ausbauprojekte

o Ausbau (AUS)

o Bahnübergangsbeseitigung (BUE)

o Bauwerkserneuerung (BRU)

. Neubauprojekte

o Ortsumfahrung (OU)

o Verlegung (VER)

o Neubau (NEU)

o Zusammenbewertung (ZUS)

hierbei handelt es sich in der Regel um die Kombination von

Ortsumfahrungs- oder Verlegungsprojekte

3, Neubau/Ausbau

In der Spalte,,N: Neubau, A: Ausbau,,ist angegeben, ob es sich um ein

Ausbau- oder Neubauprojekt handelt,

4. NKV

In der spalte,,NKV' ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis, das Ergebnis der

Nutzen-Kosten-Analyse dargestellt. Je höher der NKV, desto wirtschaftli-

cher ist das Projekt.



o.

5. Umwelt

In der spalte,,umwelt" ist das Ergebnis der umweltrisikoeinschätzung
(uRE) dargestellt. Das Ergebnis kann werte von -6 bis 0 annehmen. Je
niedriger der wert ist, desto umweltkritischer ist das proiekt.

Raumordnuno

ln der spalte,,Raumordnung" isl das Ergebnis der Raumwirksamkeitsana-

lyse (RWA) dargestellt. Das Ergebnis kann werte von 0 bis 9 annehmen.
Je höher der wert ist, desto höher ist die raumordnerische Relevanz des
Projekts.

Drinolichkeit

Die Bezeichnung in der Spalte,,Dringlichkeit,, bedeutet:

o 1 UEB (1, Dringtichkeit überhang):

Projekt mit weit fortgeschrittenem projektstand (projekt befindet
sich im Planfeststellungsverf ahren, planfeststellungsbeschluss liegt
vor, Projekt ist im Bau)

. 1 (1, Dringlichkeit):

Projekt der 1. Dringtichkeit (2011 bis 2020)
. 1R (1 . Dringlichkeit - Reserve)

Projekt der 1. Dringtichkeit - Reserve (2021 bis 2O2S)

. 2 (2. Dringlichkeit)

Projekt der Z. Dringtichkeit (nach ZO2S)

7,




